
 
 

 

 

Gemeinde Kirchheim b. München 
 

Bekanntmachung 
 

Satzung der Gemeinde Kirchheim bei München über die Aufhebung der Entwick-

lungssatzung vom 26.03.2012 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchheim b. München hat in seiner Sitzung am 26.03.2012 die Einleitung 

einer Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme gemäß §§ 165 BauGB ff. im Bereich des Wettbewerbsgebie-

tes „Ortsentwicklung Kirchheim“ beschlossen. 

 

Mit der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme verfolgte die Gemeinde folgende Ziele: 

 - Wohnquartiere mit Wohnraum für bis zu 3.500 Einwohner 

 - Errichtung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen wie Rathaus mit multifunktionalem Bür-

gersaal, Einrichtungen der Kinderbetreuung, Erweiterungsflächen für Gymnasium sowie Grund- und 

Mittelschule sowie Mehrzweckhalle mit integrierter Dreifach-Turnhalle 

 - Identitätsstiftende, verbindende Grünanlage 

- Erstellen eines Erschließungskonzepts für die Wohnquartiere/ Integration des ruhenden Verkehrs 

sowie Ausbau des Fuß- und Radwegenetzes 

 

Diese Ziele konnten mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr.100 „Kirchheim 2030“ (in Kraft getreten am 

27.02.2020) weitgehend umgesetzt werden. 

Mit dem Abschluss der städtebaulichen Verträge zum Bebauungsplan Nr. 100 vom 20.11.2019 wurde die 

Finanzierung der Umsetzung des Bebauungsplans im Sinne des Kirchheimer Modells zur sozialgerechten 

Bodennutzung vollständig sichergestellt. Die Bodenordnung erfolgt im Rahmen eines einvernehmlichen ge-

setzlichen Umlegungsverfahrens, das mit Beschluss der Umlegungsstelle vom 30.04.2020 eingeleitet wurde, 

und mit dessen Durchführung sich die Gemeinde und die betroffenen Grundeigentümer in der Einverständ-

niserklärung vom 20.11.2019 einverstanden erklärt haben. 

Der Einsatz der gesetzlichen Instrumente der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme ist daher nicht mehr 

erforderlich. Die Maßnahme ist daher aufzuheben. 

 

Soweit der Umgriff der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme über den Umgriff des Bebauungsplans Nr. 

100 hinausgeht (Plandarstellung Anlage 1) bestehen seitens der Gemeinde derzeit keine konkretisierbaren 

Entwicklungsabsichten mehr. Daher ist die Entwicklungsmaßnahme für die betroffenen Grundstücke aufzu-

heben. Sollten sich in Zukunft neue Entwicklungsideen für diesen Bereich ergeben, ist über das geeignete 

Verfahren zu deren Umsetzung neu zu entscheiden. 

 

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 16.06.2020 wurde aufgrund des § 169 Abs. 1 Ziff. 8 i. V. m. § 162 des 

Baugesetzbuches (BauGB) folgende Satzung beschlossen, dies wird hiermit bekannt gemacht: 

 

Satzung der Gemeinde Kirchheim bei München über die Aufhebung der Entwicklungssatzung vom 26.03.2012 

 

Die Gemeinde Kirchheim bei München erlässt aufgrund des § 169 Abs. 1 Ziffer 8 i. V. m. § 162 des Baugesetzbuches 

(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert durch Artikel 

6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) i.V.m. Art. 23, 24 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Ge-

meindeordnung – GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert 

durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737), folgende Satzung: 

 

§ 1 

Die Satzung der Gemeinde Kirchheim bei München über die förmliche Festlegung des städtebaulichen Entwicklungsbe-

reiches: 

- Heimstettener Moosweg einschließlich eines westlich angrenzenden Grundstücksbereichs von ca. 100,8 m Tiefe im 

Westen  

- Staatsstraße St 2082 mit Verschwenkung zur Martin-Luther-Straße (östlich der Grundschule II an der Martin-Luther-

Straße und westlich des Geh- und Radwegs über die St. 2082) im Norden 



 
 

 

 
Seite 2 zur Bekanntmachung vom 12.03.2020 

- Grundstück FlSt.Nr. 163, Gemarkung Kirchheim (westlich des Gruber-Weg-Landes) im Osten mit einem östlich an-

grenzenden Grundstücksbereich von ca. 81,1 m Tiefe 

- Ortsteil Heimstetten mit „Vogel-Siedlung“ im Süden 

vom 26.03.2012 wird aufgehoben. 

§ 2 

Diese Satzung wird gemäß §169 Abs.1 Ziff. 8 i.V.m. § 162 Abs. 2 BauGB mit ihrer Bekanntmachung rechtsverbindlich. 

 

 
Anlage 1 – Räumlicher Geltungsbereich (schwarz umrandet / Überlagerung Bebauungsplan Nr. 100 blau 

schraffiert) 
 
Die Satzung zur Aufhebung der Entwicklungssatzung vom 26.03.2012 mit Satzungstext und Lageplan wurde 

im Bauamt der Gemeinde Kirchheim b. München, zu jedermanns Einsichtnahme niedergelegt.  

 

Eine Einsichtnahme ist möglich im Bauamt der Gemeinde Kirchheim b. München, Glockenblumenstraße 7 

(Gemeindeteil Heimstetten), 85551 Kirchheim b. München. Interessierte, die sich außerhalb der allgemeinen 

Parteiverkehrszeiten (Montag bis Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr und Montag: 14:00 – 18:00 Uhr) über die Sat-

zung informieren möchten, werden gebeten vorab telefonisch einen Termin für die Einsichtnahme zu verein-

baren (Tel. 089 – 90909-3112).  

Die Satzung kann auch online auf der Internetseite der Gemeinde Kirchheim (www.kirchheim-

heimstetten.de) unter Bauen & Umwelt / Bauen & Wohnen / Bauleitplanung / Aufhebung der Entwicklungs-

satzung vom 26.03.2012 eingesehen werden. 

 
Gemeinde Kirchheim b. München, 01.07.2020 Ortsüblich bekannt gemacht durch 
 Aushang an den Bekanntmachungstafeln 

 Ausgehängt am: 02.07.2020 

...................................................           (Siegel) Abgenommen am: ______________ 
Maximilian  B ö l t l 
Erster Bürgermeister _________________________ 
 Unterschrift 
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